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Information zu den Anderungen im Feststellungsverfahren nach § 188 BAO
(Formular E 6)

Ab der Veranlagung 2006 sind beim Feststellungsverfahren nach & 188 BAO (Formular E 6)
wesentliche Anderungen eingetreten. Diese Information soll Ihnen einen Uberblick (ber
diese Anderungen geben.

1. Verpflichtung zur elektronischen Einreichung der
Feststellungserklarung
Ab der Einkilinftefeststellung fiir 2006 besteht — wie schon fiir die Einkommen- und

Korperschaftsteuererklérung - die grundsatzliche Verpflichtung, die Feststellungserklérung
elektronisch iber FinanzOnline zu Ubermitteln (§ 43 Abs. 2 EStG 1988).

Die Verpflichtung zur elektronischen Erklarungstibermittlung entspricht der bei der
Einkommen- und Koérperschaftsteuererklarung:

1.1. Die Einreichung erfolgt durch eine berufsmaBige
Parteienvertreterin/einen berufsmaBigen Parteienvertreter:
Die Erklarung ist elektronisch zu Gbermitteln, wenn der/die Parteienvertreter/in liber einen
Internet-Anschluss verfiigt und wegen Uberschreitens der Umsatzgrenze von 100.000 €
(Vorjahresumsatze) zur Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet ist.
1.2. Die Einreichung erfolgt nicht durch eine berufsmaBige
Parteienvertreterin/einen berufsmaBigen Parteienvertreter:
Die Erklarung ist elektronisch zu Gbermitteln, wenn die zur Geschaftsfiihrung oder Vertretung
der Gemeinschaft befugte Person lber einen Internet-Anschluss verfuigt und die

Gemeinschaft wegen Uberschreitens der Umsatzgrenze von 100.000 € (Vorjahresumsétze)

zur Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet ist.

Details siehe FinanzOnline Erklarungsverordnung 2006 BGBI II 512/2006 v. 27.12.2006
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2. Neuanmeldung (Formular Verf 16)

Zur Neuanmeldung der Personengesellschaft (Personengemeinschaft) in FinanzOnline ist
jede/r einzelne Beteiligte (mit aufrechter Steuernummer) und bevollmachtigte berufsmaBige
Parteienvertreter/innen befugt.

Dazu wird in FinanzOnline eine neue Funktion zur Verfligung gestellt. Nach dem Ausfiillen
der Eingabemaske, der Ubermittlung der Daten, der erforderlichen Anhénge
(Gesellschaftsvertrag, Unterschriftsprobenblatt) und sonstiger Anhange (wie etwa
Er6ffnungsbilanz) wird der Antrag automatisch an das zustdandige Finanzamt zur Bearbeitung

und Vergabe der Steuernummer weitergeleitet.

Eine Neuanmeldung per Datenstromiibermittlung (XML) ist nicht mdglich. Falls mehr als 50
Beteiligte vorliegen, sind diese nach der Neuanmeldung mittels Datenstrom (siehe auch Pkt

3) bekannt zu geben.

Sollte die Neuanmeldung nicht in FinanzOnline erfolgen, verwenden Sie bitte das Formular
Verf 16.

3. Bekanntgabe der Beteiligten und Beteiligungs-wartung
(Formular Verf 60)

Die Beteiligtenwartung ist nur bei Anderung der angemerkten Beteiligungen erforderlich.
Uber FinanzOnline hat diese Wartung grundsétzlich durch den/die FinanzOnline-

Teilnehmer/in bzw. dessen/deren berufsmaBigen Parteienvertreter/in zu erfolgen.

Folgende Datenfelder - bezogen auf das jeweilige Veranlagungsjahr - stehen zur Eingabe zur
Verfligung:

= FA/StNr des Beteiligten
= BeteiligungsausmaB in %,
= Dbeteiligt von / bis ,

= Glltigkeit fir Folgejahre,
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Die Bekanntgabe der Beteiligten und die Beteiligungswartung kann sowohl im Dialog- als
auch im Datenstromverfahren (XML) erfolgen. Liegen mehr als 50 Beteiligte vor, ist die

Ubermittlung nur im Datenstromverfahren (XML) mdglich.

Vor Ubermittlung der Jahreserkldrungen (E 6, E6a, E6al, E6b) ist es zweckmaBig die Daten
der Beteiligten auf ihre Richtigkeit zu Gberprifen, jedenfalls ist sicherzustellen, dass der

Beteiligtenprozentsatz der Personengesellschaft/-gemeinschaft 100% betragt.

Die auf der BMF-Homepage verdffentlichten Dokumente betreffend die

Datenstromibermittlung sind zu beachten.

Sollte die Beteiligungswartung nicht in FinanzOnline erfolgen, verwenden Sie bitte das

Formular Verf 60.

4. Gedanderte bzw. neue Formulare (E 6, E6a, E6a-1, E6b, E
61)

Bis zur Feststellung flir das Jahr 2005 gab es im Feststellungsverfahren (§ 188 BAO)
folgende Formulare:

= E 6 - Erklarung der Einkiinfte von Personengesellschaften (Gemeinschaften)

= E 106 - Beilage zur Erklarung der Einkiinfte von Personengesellschaften
(Gemeinschaften)

= E 107 - Beilage zur Erkldrung der Einkiinfte von Personengesellschaften/Personen-

gemeinschaften (Beilage zu E 106)

= E 106b-F — Beilage zur Feststellungserklarung (bei Beteiligung an einer weiteren
Gemeinschaft)

Ab der Feststellung flr das Jahr 2006 gibt es im Feststellungsverfahren (§ 188 BAO)

folgende Formulare:
= E 6 — Feststellungserklarung
= E 6a — Beilage zur Feststellungserklarung fiir betriebliche Einklinfte

= E 6a-1 - Beilage zum Formular E 6a
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= E 6b — Beilage zur Feststellungserklarung fiir Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung

= E 61 — Beilage zur Feststellungserklarung (bei Beteiligung an einer weiteren

Gemeinschaft)

Die Steuererklarung zur einheitlichen und gesonderten Feststellung umfasst die
Feststellungserklarung (E 6) samt den jeweils erforderlichen Beilagen. Es miissen somit stets

das Formular E 6 und samtliche der jeweils erforderlichen Beilagen eingereicht werden.

4.1. Personengesellschaft mit betrieblichen Einkiinften

(Mitunternehmerschaft)

Es sind jedenfalls die Feststellungserklarung (E 6) und grundsatzlich eine Beilage E 6a
einzureichen (Ausnahme: vollpauschalierte Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft — hier ist
flir 2006 weiterhin das Formular E 25 zu ibermitteln). Gegebenenfalls sind noch die Beilage

E 6a-1 und die Beilage E 61 einzureichen. Zur Erkldrung und den Beilagen im Einzelnen:
4.1.1. Feststellungserkldarung (E 6)

Die Erklarung entspricht von ihrem Aufbau und Inhalt im Wesentlichen der bisherigen
Erkldrung E 6.

4.1.2. Beilage E 6a

Die Beilage entspricht im Wesentlichen der Beilage E 1a (Beilage zur
Einkommensteuererklarung flir betriebliche Einklinfte). Sie umfasst u.a. Informationen zur
Gewinnermittlung und (bei Bilanzierern) zu bestimmten Bilanzposten. Fir Einnahmen-
Ausgaben-Rechner stellt sie die standardisierte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung dar, es
bedarf keiner weiteren Ubermittlung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Bilanzierer

haben daneben den Jahresabschluss (Bilanz, GuV-Rechnung) einzureichen.

Punkt 4 der Beilage ist fiir bestimmte, die Beteiligten betreffende Feststellungen vorgesehen
(zB Antrag gemaB § 24 Abs. 6 EStG 1988, Informationen zu § 11a EStG 1988). Hier sind flir
jede/n Beteiligte/n Eintragungen nur dann vorzunehmen, wenn keine Beilage E 6a-1
anzuschlieBen ist. Sollte bei Papierabgabe mit der vorgesehenen Anzahl von zwéIf Beteiligten
nicht das Auslangen gefunden werden, ist (ausnahmsweise) eine weitere Beilage E 6a

abzugeben, in der aber nur im Punkt 4 die restlichen Beteiligten anzufiihren sind.
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Da eine Mitunternehmerschaft, selbst wenn sie verschiedene Tatigkeiten ausiiben sollte,
immer nur einen einzigen Betrieb hat, dirfen die Punkte 1, 2 und 3 der Beilage E 6a immer

nur einmal ausgeftllt werden.

Entspricht der auf die Beteiligten entfallende Gewinn/Verlust dem sich aus dem Punkt 1
(gegebenenfalls nach Vornahme von Korrekturen im Punkt 2) bei Verteilung nach dem
angemerkten Beteiligungsverhaltnis ergebenden Gewinn/Verlust, ist die Abgabe einer
(weiteren) Beilage E 6a-1 nicht erforderlich. In diesem Fall ist der Gewinn/Verlust in den
Punkt 1a, 2a oder 3a des Formulars E 6 einzutragen und in die Kennzahlen 310, 320 oder
330 zu Ubernehmen. Die Verteilung nach dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis erfolgt

sodann automatisch.

Beispiel:

An der gewerblichen ABC-KG sind A, B zu jeweils 30% und C zu 40% beteiligt. Die
ABC-KG erzielt 2006 einen steuerlichen Gewinn von 20.000 € (Punkt 1 der Beilage E
6a), der auf die Beteiligten nach dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis zu verteilen
/st.

Es ist eine Feststellungserkidrung (E 6) und eine Beilage (E 6a) zu lbermittein.

Das Ergebnis aus Punkt 1 der Beilage E 6a ist in den Punkt 3a und die Kennzahl 330
der Feststellungserkidrung zu tibernehmen. Der Gewinn wird im erkildrungsgemal’
erlassenen Feststellungsbescheid auf die Beteiligten (entsprechend dem angemerkten
Beteiligungsverhdltnis) wie folgt verteilt:

A: 6.000 €
B: 6.000 €

C: 8.000 €
4.1.3. Beilage E 6a-1

Diese Beilage stellt eine weitere Beilage zur Beilage E 6a dar. Sie ist dann einzureichen,
wenn sich der auf die Beteiligten entfallende Gewinn/Verlust nicht durch bloBe Verteilung des
gesamten Gewinnes/Verlustes nach dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis ermitteln Iasst.
Dies ist insbesondere bei Vorliegen von Sonderbetriebseinnahmen und/oder —ausgaben oder
bei einem Wechsel der Gesellschafter der Fall.

In diesem Fall ist fiir jeden Beteiligten zunachst in der Zeile vor der Kennzahl 9900 der Anteil
am Gewinn/Verlust vor Beriicksichtigung von Sonderbetriebseinnahmen,
Sonderbetriebsausgaben und individuellen Ubergangsgewinnen/VerduBerungsgewinnen

einzutragen. Sodann sind in den Kennzahlen 9900 bis 9940 Zu- und Abrechnungen
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vorzunehmen, sodass sich daraus der steuerliche Ergebnisanteil der/des jeweiligen
Beteiligten ergibt. Die Gesamtsumme der steuerlichen Ergebnisanteile aller Beteiligten ergibt
die Einkinfte der Mitunternehmerschaft, die im Formular E 6 in die Punkte 1a, 2a oder 3a

einzutragen und in die Kennzahlen 310, 320 und 330 zu lUbernehmen sind.

Beispiel:

An der gewerblichen DEF-KG sind D, E zu jeweils 40% und F zu 20% beteiligt. Die
DEF-KG erzielt 2006 einen Gewinn (Punkt 1 der Beilage E 6a) von 40.000 €. D hat der
KG ein Gebaude vermietet, woftir ihm von der KG 6.000 € an Miete bezahlt wurde und
eine AfA iHv 150 € auf 2006 entfiel. F hat der KG ein Privatdarlehen gegeben und daftir
2006 von der KG 120 € an Zinsen erhalten.

Es ist ein Feststellungserkidrung (E 6), eine Beilage E 6a und eine weitere Beilage E 6a-
1 zu dbermittein.

Das Ergebnis aus Punkt 1 der Beilage E 6a (40.000 €, darin als Ausgaben 6.000 € an
Miete und 120 € an Zinsen) ist in der Bellage E 6a-1 auf die Beteiligten zu verteilen,
sodann sind bei D und F die Sonderbetriebseinnahmen (Miete, Zinsen) und bei D die
Sonderbetriebsausgabe AfA zu erfassen:

Beteiligter: D E F
Anteil am Gewinn 16.000 | 16.000 | 8.000
Miete (Kennzahl 9905) + 6.000

Zinsen (Kennzahl 9910) + 120
AfA (Kennzahl 9920) - 150

Steuerlicher Ergebnisantell | 21.850 16.000 | 8.120
Einkiinfte der DEF-KG 45.970

Der Betrag von 45.970 ist in den Punkt 3a des Formulars E 6 einzutragen und in die
Kennzahl 330 zu tibernehmen. Dieser Gewinn wird im erkidrungsgeman eriassenen
Feststellungsbescheid auf die Beteiligten wie folgt verteilt:

D: 21.850 €
E:r 16.000 €

F:r8120 €
4.1.4. Beilage E 61

Diese Beilage entspricht im Wesentlichen der bisherigen Beilage E 106b-F. In dieser Beilage

ist der auf die Mitunternehmerschaft (Gemeinschaft) entfallende Ergebnisanteil aus der
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Beteiligung an einer (mehreren) weiteren Mitunternehmerschaft(en) oder Gemeinschaft(en)

einzutragen.

4.2. Gemeinschaften mit Einkiinften aus Vermietung und

Verpachtung

Es sind jedenfalls die Feststellungserklarung (E 6) und fiir jede Einkunftsquelle eine Beilage E
6b einzureichen. Gegebenenfalls ist noch die Beilage E 61 einzureichen. Zu den Beilagen im

Einzelnen.
4.2.1. Beilage E6b

Die Beilage entspricht hinsichtlich der Eintragungsmdglichkeiten im Wesentlichen der Beilage
E 1b (Beilage zur Einkommensteuererklarung fiir Einklinfte aus Vermietung und
Verpachtung). Dariiber hinaus enthalt sie eine ,Summenspalte™ und Spalten fir die
jeweiligen Beteiligten. Die Beilage E6b stellt die standardisierte Uberschussrechnung dar, es

bedarf keiner weiteren Ubermittlung einer Uberschussrechnung.
Punkt A (Allgemeines)

In der Summenspalte sind Eintragungen dann vorzunehmen, wenn sie samtliche Beteiligte
gleichermaBen betreffen, sodass sich der auf die/den einzelne/n Beteiligte/n entfallende
Wert aus dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis ermitteln lasst. Antrage, die von allen

Beteiligten gestellt werden, sind nur in der Summenspalte zu stellen.

Beispiel 1:

G, Hund I erben 2006 zu je einem Drittel das vermietete Haus und stellen jeweils den
Antrag auf AfA-Bemessung von den fiktiven Anschaffungskosten (350.000 €). In der
Summenspalte sind in der Kennzahl 9415 die fiktiven Anschaffungskosten einzutragen;
der Antrag auf AfA-Bemessung von den fiktiven Anschaffungskosten ist durch
Ankreuzen in der Summenspalte (fir alle Beteiligten) zu stellen. Weitere Eintragungen
sind im Punkt A nicht erforderlich.

Antrage, die nicht samtliche Beteiligte gleichermaBen betreffen, sind in der Summenspalte,

und zusatzlich in der jeweiligen Spalte der/des betroffenen Beteiligten vorzunehmen.

Beispiel 2.

J, K und L sind Dritteleigentimer eines Hauses, das sie gemeinsam vermieten. 2006
fallen Instandhaltungskosten (§ 28 Abs. 2 EStG 1988) iHv 18.000 € an, die J im Jahr
2006 voll absetzt, K und L hingegen auf 10 Jahre verteilen.
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Eintragungen unter Punkt A:

K und L haben in ihrer Beteiligtenspalte in der Kennzahl 9430 den auf sie jeweils
entfallenden Wert (6.000 €) einzutragen und den Antrag auf Verteilung durch
Ankreuzen in der Beteiligtenspalte zu stellen. In der Beteiligtenspalte von J sind keine
Eintragungen vorzunehmen. In der Summenspalte ist die Summe der
Instandhaltungskosten, die auf 10 Jahre verteilt werden (12.000 €) einzutragen.

Punkt B (Einkiinfteermittlung)

In der Summenspalte sind die Summen der bei den einzelnen Kennzahlen auf die Beteiligten
entfallenden Werte einzutragen. Beachten Sie, dass nur die Summenspalte ausgefiillt werden
muss und die Spalten fir die Beteiligten nicht auszufiillen sind, wenn bei den
entsprechenden Kennzahlen der Wert flir samtliche Beteiligte gleich ist. In diesem Fall wird
aus dem Summenwert der auf die/den einzelne/n Beteiligte/n entfallende Wert aus dem
angemerkten Beteiligungsverhdltnis ermittelt. Die Aufteilung des Wertes aus der
Summenspalte auf die Beteiligten nach dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis erfolgt zur

Ermittlung des Einkilinfteanteils der/des jeweiligen Beteiligten automatisch.

Liegen bei einzelnen Kennzahlen fir die Beteiligten unterschiedliche Werte vor (zB
unterschiedliche AfA), sind in den Spalten der Beteiligten die auf sie entfallenden Werte

einzutragen und diese Werte summiert in die Summenspalte zu tGbernehmen.

Beispiel (Fortsetzung zum obigen Beispiel 2):

J, Kund L sind Dritteleigentimer eines Hauses, das sie gemeinsam vermieten. 2006
fallen Instandhaltungskosten (§ 28 Abs. 2 EStG 1988) iHv 18.000 € an, die J im Jahr
2006 voll absetzt, K und L hingegen auf 10 Jahre verteilen. Die Mieteinnahmen (33.000
€), AfA (2.400 €), Finanzierungskosten (600 €) und (brige Werbungskosten (3.600 €)
sind nach dem angemerkten Beteiligungsverhaltnis zu verteilen.

Eintragungen unter Punkt B:

Summenspalte | J K L
Einnahmen (9460) 33.000
§ 28 Abs. 2 (9470) 1.200 600 | 600
AfA (9500) 2.400
Finanzierungskosten 600
(9510)
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Sofort abgesetzte 6.000 6.000
Instandhaltungskosten

(9520)

Ubrige Werbungskosten | 3.600

(9530)

Gesamtsumme 19.200

Der Betrag von 19.200 ist in den Punkt 4a der Feststellungserkidarung einzutragen und
die Kennzahl 370 zu tbernehmen. Zur Ermittlung der Anteile der Beteiligten wird der
Uberschuss aus der Summenspalte (automatisch) wie folgt verteilt:

J K L

Einnahmen (9460) 11.000 | 11.000 | 11.000
§ 28 Abs. 2 (9470) 600 600
AfA (9500) 800 800 800
Finanzierungskosten (9510) 200 200 200
Sofort abgesetzte Instandhaltungskosten 6.000

(9520)

Ubrige Werbungskosten (9530) 1.200 1.200 1.200
Anteilige Einkiinfte 2.800 8.200 8.200
Gesamteinkiinfte 19.200

Im erkildrungsgemdal3 erlassenen Feststellungsbescheid werden den Beteiligten folgende
Einkdinfte zugewiesen.

J: 2.800 €

K: 8200 €

L8200 €

4.2.2. Beilage E 61

Diese Beilage entspricht im Wesentlichen der bisherigen Beilage E 106b-F. In dieser Beilage
ist der auf die Gemeinschaft entfallende Ergebnisanteil aus der Beteiligung an einer

(mehreren) weiteren Vermietungsgemeinschaft(en) einzutragen.

Bundesministerium fiir Finanzen, 22. Februar 2007

© Bundesministerium flir Finanzen Seite 9



	1. Verpflichtung zur elektronischen Einreichung der Feststellungserklärung
	1.1. Die Einreichung erfolgt durch eine berufsmäßige Parteienvertreterin/einen berufsmäßigen Parteienvertreter:
	1.2. Die Einreichung erfolgt nicht durch eine berufsmäßige Parteienvertreterin/einen berufsmäßigen Parteienvertreter:

	2. Neuanmeldung (Formular Verf 16)
	3. Bekanntgabe der Beteiligten und Beteiligungs-wartung (Formular Verf 60)
	4. Geänderte bzw. neue Formulare (E 6, E6a, E6a-1, E6b, E 61)
	4.1. Personengesellschaft mit betrieblichen Einkünften (Mitunternehmerschaft)
	4.1.1. Feststellungserklärung (E 6)
	4.1.2. Beilage E 6a
	4.1.3. Beilage E 6a-1
	4.1.4. Beilage E 61

	4.2. Gemeinschaften mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
	4.2.1. Beilage E6b
	4.2.2. Beilage E 61




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


